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Redaktion                                                 
Ehrenvorsitzender Hermann Luib feiert seinen              
85. Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch
zum 85. Geburtstag unserem 
Ehrenvorsitzenden Hermann Luib
 
 Am 4. Mai überbrachte die Vorstand-
schaft des SC Vöhringen, vertreten durch 
Renate Koßbiehl und Lisa Oellingrath, an 
Hermann Luib die besonderen Glückwün-
sche zu seinem Geburtstag.

 Hermann hat sich über die Glückwün-
sche und den Präsentkorb sehr gefreut. 
Leider konnte nur in kleiner Runde, auf-
grund der aktuellen Corona-Situation, auf 
seinen Geburtstag angestoßen werden.

 Hermann war sage und schreibe 42 Jah-
re der 1. Vorsitzende des SC Vöhringen. Er 
war Gestalter, maßgebliche Kraft und sozu-
sagen der Architekt unseres SC Vöhringen, 
der in dieser Zeit zu einem Großverein mit 
nun 19 Abteilungen heranwuchs.

 Der Sportpark und unsere herausragen-
den Sportanlagen können sich sehen las-
sen. Dafür gebührt ihm unser großer Dank 
und Anerkennung.
 
 Sein Name ist und bleibt untrennbar mit 
dem SC Vöhringen verbunden.

 Wir wünschen ihm nochmals alles er-
denklich Gute, Glück und vor allem viel 
Gesundheit.
 
Christoph Koßbiehl
1. Vorsitzender

Stadtradeln – Die größte Fahrrad-
kampagne der Welt geht in die 
nächste Runde. Jeder im SCV kann 
sich für das Vereinsteam anmelden – 
die Teilnahme am Stadtradeln ist 
kostenfrei.

 Vöhringen als Klima-Bündnis-Kommu-
ne ist dieses Jahr zum wiederholten Mal bei 
der Stadtradeln-Kampagne dabei, der SC 
Vöhringen mit einem eigenen Team. Gera-
delt wird in Vöhringen für die Aktion zwi-
schen dem 5. Juli und dem 25. Juli.
 Seit  der  Coronakrise  hat  der Fahrrad-
trend weltweit zusätzlichen Aufwind erhal-
ten, sodass  das Thema spätestens jetzt in 
vielen Kommunalverwaltungen auf der Ta-
gesordnung steht. Beim Stadtradeln treten 
Kommunalpolitiker und Bürger gemein-
sam in die Pedale und radeln an jeweils 21 
Tagen zwischen Mai und September um die 
Wette. Diese 21 Tage sind im Landkreis 
Neu-Ulm, in Vöhringen und vielen seiner 
Kommunen, die mitmachen, zwischen dem 
5. Juli und dem 25. Juli. In dieser Zeit kann 
sich jeder selbst von den Vorteilen des 
Radfahrens überzeugen und  gleichzeitig  
ein  Zeichen  setzen  für mehr  Radförde-
rung, Klimaschutz und Lebensqualität. Über 
545.000 Menschen aus 1482 Kommunen 
folgten im vergangenen Jahr dem Aufruf 
und legten mehr als 115 Millionen Kilo-
meter auf dem Fahrrad zurück.

Vöhringen ist auf der Homepage 
Stadtradeln.de als Kommune ange-
meldet, ein Team, das dort radelt, ist 
der SC Vöhringen.

Wer kann vor Ort mitmachen?
 Alle, die in Vöhringen wohnen, arbeiten, 
einem Verein angehören oder eine Schule 
besuchen.

Wie kann ich mitmachen?
 Unter stadtradeln.de/radlerbereich kön-
nen sich alle Teilnehmenden registrieren, 
einem bereits vorhandenen Team ihrer 

• I n t e r n e s •

• T • I • C • K • E • R •

Wir bedanken 
uns bei allen Werbepartnern für Ihre Unter-

stützung in vielfältiger Art und Weise. Ohne 

sie wäre die Verwirklichung unserer SCV-

Zeitung nicht möglich. Ein besonderer 

Dank gilt unseren Haupt- und Premium-

sponsoren sowie den Förderern des Ver-

eins, die nicht genannt werden wollen.

Wir bitten
alle Werbepartner, welche die Abteilungen 

spezifisch über die SCV-Vereinszeitung hin-

aus unterstützen wollen, dies wie bisher zu 

handhaben.

Wir bitten
alle Vereinsmitglieder unsere Werbepart-

ner Firmen und Förderer bei ihren Über-

legungen, Dispositionen und Vorhaben 

wohlwollend einzuschließen und bei der 

Realisierung zu berücksichtigen.
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G54-G8390-2020/3996 

 Im Vollzug des Infektionsschutzgesetzes 
(IfSG) und der Bayerischen Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) 
in der jeweils geltenden Fassung sind die 
nachfolgenden Vorgaben bei der Ausar-
beitung und Umsetzung von individuellen 
Schutz- und Hygienekonzepten als Min-
destrahmen verbindlich, soweit die 
BayIfSMV oder eine andere rechtlich ver-
bindliche Regelung auf dieses Rahmen-
konzept verweist. Für Beschäftigte im Sinne 
des Arbeitsschutzgesetzes gelten die Anfor-
derungen des Arbeitsschutzrechts, insbe-
sondere die der SARS-CoV-2-Arbeits-
schutz-verordnung (Corona-ArbSchV). 

 Die Zulässigkeit des Sportbetriebs und 
ggf. damit in Verbindung stehender weite-
rer Einrichtungen und Angebote (z. B. Nut-
zung der Umkleiden und Duschen, gastro-
nomische Angebote) ergibt sich aus-
schließlich aus den Regelungen der 
BayIfSMV oder einer anderen rechtlich 
verbindlichen Regelung. Die nachfolgen-
den Vorgaben finden deshalb nur insoweit 
Anwendung, als deren Regelungsbereich 
gemäß BayIfSMV oder einer anderen 
rechtlich verbindlichen Regelung eröffnet 
ist. 

 Für sportartspezifische Regelungen kön-
nen die weiterentwickelten Leitplanken des 
Deutschen Olympischen Sportbundes 
(DOSB) e. V. und die Rahmenkonzepte der 
jeweiligen Spitzenfachverbände als 
Grundlage dienen, die jedoch in Einklang 
mit den Voraussetzungen der BayIfSMV 
oder einer anderen rechtlich verbindlichen 
Regelung zu bringen sind. 

1. Organisatorisches 

a) Die Betreiber von Sportstätten oder 
Veranstalter, die nach der BayIfSMV oder 
einer anderen rechtlich verbindlichen 
Regelung zur Erarbeitung eines Schutz- 
und Hygienekonzepts verpflichtet sind, 
erstellen dieses standort- und sportartspe-
zifisch unter Beachtung der geltenden 
Rechtslage und der allgemeinen Schutz- 
und Hygieneauflagen. Es ist auf Verlangen 
der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde 
vorzulegen. 

b) Die Betreiber von Sportstätten oder 
Veranstalter kontrollieren die Einhaltung 
der individuellen Schutz- und Hygiene-
konzepte und ergreifen bei Nichtbeach-
tung entsprechende Maßnahmen. Gegen-
über Personen, die die Vorschriften nicht 
einhalten, wird vom Hausrecht Gebrauch 
gemacht. Soweit die Betreiber von Sport-
stätten oder Veranstalter ihre sich aus den 
Konzepten ergebenden Pflichten durch ge-
eignete Maßnahmen (z. B. vertragliche 
Nutzungsvereinbarung) auf Nutzer über-

tragen, haben sie stichprobenartig die Er-
füllung zu kontrollieren. 

c) Die Betreiber von Sportstätten oder Ver-
anstalter kommunizieren die Notwendig-
keit der Einhaltung der Sicherheitsmaßnah-
men. 

d) Die Betreiber von Sportstätten oder Ver-
anstalter schulen Personal (Trainer, 
Übungsleiter u. a.) und informieren über 
allgemeine und spezifische Hygienevor-
schriften. 

e) Soweit gemäß BayIfSMV oder einer an-
deren rechtlich verbindlichen Regelung 
gastronomische oder andere Angebote zu-
lässig sind, gelten in einer Sportstätte oder 
einem Vereinsheim die entsprechenden 
Regelungen und Rahmenkonzepte. Die Ver-
antwortung zur Einhaltung der allgemei-
nen Voraussetzungen gemäß BayIfSMV 
trägt der Betreiber oder Veranstalter. 

2. Generelle Sicherheits- und 
Hygieneregeln 

a) Ausschluss vom Trainings- und Wett-
kampfbetrieb und Verwehrung des Zutritts 
zur Sportstätte inklusive Zuschauerbereich 
für 
– Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-
2-Infektion, 
– Personen mit Kontakt zu COVID-19-
Fällen in den letzten 14 Tagen, zu Ausnah-
men wird hier auf die jeweils aktuell gülti-
gen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben 
verwiesen, 
– Personen, die einer Quarantänemaßnah-
me unterliegen, 
– Personen mit unspezifischen Allgemein-
symptomen und respiratorischen Sympto-
men jeder Schwere (wie z. B. Atemnot, Hus-
ten, Schnupfen) oder für eine Infektion mit 
SARS-CoV-2 spezifischen Symptomen (Ver-
lust des Geruchs- oder Geschmacksinnes). 

b) Die Zahl der gleichzeitig im Innenbereich 
von Sportstätten und in Fitnessstudios an-
wesenden Personen ist von dem Betreiber in 
seinem Hygienekonzept so festzulegen, 
dass auch bei Erreichen der Personen-
höchstzahl die Einhaltung des Mindestab-
stands von 1,5 m zu jeder Zeit gewährleis-
tet ist. Bei der Festlegung der Personenzahl 
sind die Gegebenheiten vor Ort zu berück-
sichtigen. Es muss sichergestellt sein, dass 
die Einhaltung der Mindestabstände in 
allen zugänglichen Bereichen einschließlich 
der sanitären Anlagen und Umkleideka-
binen jederzeit gewährleistet ist. Es dürfte 
sich hierbei empfehlen, dass bezogen auf 
die Fläche des Raums, in dem der Sport 
ausgeübt wird, je eine Person pro ca. 20 m² 
zugelassen wird. 

c) Soweit nach den Regelungen der 
BayIfSMV bei Sportveranstaltungen im Frei-
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Kommune beitreten – beispielsweise dem 
SC Vöhringen – oder ein eigenes Team 
gründen. „Teamlos“ radeln geht nicht, denn 
Klimaschutz und Radförderung sind Team-
arbeit – aber schon zwei Personen sind ein 
Team! Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die 
im Sinne der StVZO als Fahrräder gelten.

Wie funktioniert das Kilometersammeln?
 Jeder Kilometer, der während der drei-
wöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zu-
rückgelegt wird, kann online ins Kilometer-
Buch eingetragen oder direkt über die 
Stadtradeln-App getrackt werden. Radeln-
de ohne Internetzugang können der lokalen 
Stadtradeln-Koordination wöchentlich die 
Radkilometer per Kilometer-Erfassungsbo-
gen melden. Rad-Wettkämpfe und Trai-
nings auf stationären Fahrrädern sind beim 
Stadtradeln ausgeschlossen. Wo die Rad-
kilometer zurückgelegt werden, ist nicht 
relevant, denn Klimaschutz endet an keiner 
Stadt- oder Landesgrenze.
 Bis einschließlich zum letzten der 21 
Stadtradeln-Tage – in Vöhringen also dem 
25. Juli – kann man sich einem Team an-
schließen. Für Registrierte gibt es nach dem 
Aktionszeitraum eine siebentägige Nach-
tragefrist. Nachträge der Kilometer sind 
ebenfalls möglich, solange sie innerhalb 
des 21-tägigen Aktionszeitraums erradelt 
wurden.
 Radelnde können Unterteams gründen 
(zum Beispiel für Abteilungen oder Mann-
schaften innerhalb des Hauptteams SC 
Vöhringen gegeneinander antreten. Die 
erradelten Kilometer zählen für das jewei-
lige Unterteam und das Hauptteam. Im 
eingeloggten Bereich lassen sich die Ergeb-
nisse der Unterteams miteinander ver-
gleichen. Im Gesamtwettbewerb treten die 
Hauptteams geschlossen auf, die Ergebnis-
se der Unterteams sind auf der Kommu-
nenunterseite nicht sichtbar.

 Jede Person darf in einer Kommune nur 
einem Team angehören und somit auch nur 
einen Nutzeraccount haben. Und jeder 
Kilometer darf immer nur für jeweils eine 
Kommune eingetragen werden, falls man 
für zwei Kommunen auf dem Rad unterwegs 
ist.
Also, wer mitmachen will, einfach unter

www.stadtradeln.de/voehringen
den SC Vöhringen aussuchen und anmel-
den.

(Werner Gallbronner)         

Corona-Pandemie: Das Rahmen-
konzept Sport der Bayerischen 
Landesregierung 

Gemeinsame Bekanntmachung der 
Bayerischen Staatsministerien des 
Innern, für Sport und Integration und 
für Gesundheit und Pflege vom 20. 
Mai 2021, Az. H1-5910-1-28 und 
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en Zuschauer zugelassen sind, sind neben 
den Vorgaben dieses Konzepts die Maß-
gaben der BayIfSMV zu beachten. 

d) Soweit die BayIfSMV eine vorherige Ter-
minbuchung vorsieht, ist durch die Buchun-
gen sicherzustellen, dass die Personen-
höchstzahl nach Buchst. b zu keinem Zeit-
punkt überschritten wird. 

e) Das Mindestabstandsgebot von 1,5 m ist 
im In- und Outdoorsportstättenbereich, 
einschließlich Zuschauerbereich und Sani-
täranlagen, sowie beim Betreten und Ver-
lassen der Sportstätten zu beachten. Dies 
gilt nicht für Personen, die nach den gel-
tenden Regelungen im Verhältnis zueinan-
der von den Kontaktbeschränkungen be-
freit sind. 

f) Es ist grundsätzlich eine FFP2-Maske zu 
tragen, ausgenommen bei der Sportaus-
übung oder z. B. beim Duschen. § 1 Abs. 2 
der 12. BayIfSMV gilt entsprechend. Für das 
Personal gilt eine Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Gesichtsmaske im Rahmen 
der jeweils geltenden arbeitsschutzrechtli-
chen Bestimmungen. 

g) Es sind generell ausreichend Waschge-
legenheiten, Flüssigseife und Einmalhand-
tücher bereitzustellen. Sanitäre Einrichtun-
gen sind mit ausreichend Seifenspendern 
und Einmalhandtüchern auszustatten. Mit-
tels Aushängen ist auf die regelmäßige 
Händehygiene hinzuweisen. Bei Endlos-
tuchrollen ist die Funktionsfähigkeit sicher-
zustellen; nicht zulässig sind Gemein-
schaftshandtücher oder -seifen. Trockenge-
bläse sind außer Betrieb zu nehmen, soweit 
sie nicht über eine HEPA-Filterung verfügen. 

h) Haartrockner dürfen nur benutzt werden, 
wenn der Abstand zwischen den Geräten 
mindestens 2 Meter beträgt. Die Griffe der 
Haartrockner müssen regelmäßig desinfi-
ziert werden. Jetstream-Geräte sind er-
laubt, soweit diese mit einer HEPA-Filterung 
ausgestattet sind. 

i) Umkleidekabinen in geschlossenen 
Räumlichkeiten dürfen unter Einhaltung des 
Mindestabstands genutzt werden, soweit 
die BayIfSMV oder eine andere rechtlich 
verbindliche Regelung dies zulässt. 

j) Auf eine regelmäßige und ausreichende 
Lüftung über (Außen-)Frischluft ist zu ach-
ten. Ein Lüftungskonzept muss vorliegen. 

k) Schutz- und Hygienekonzepte für Sport-
stätten müssen auch über ein Reinigungs- 
und Nutzungskonzept sowie über ein Lüf-
tungskonzept von Sanitäranlagen verfügen. 
WC-Anlagen sind darin gesondert auszu-
weisen. Auf die Einhaltung des Mindestab-
standsgebots von 1,5 m ist zu achten, z. B. 
durch die Nicht-Inbetriebnahme von jedem 
zweiten Waschbecken, Pissoir o. Ä. Insbe-

sondere in Mehrplatzduschräumen gilt die 
Beachtung des Mindestabstands. Die Per-
sonenzahl, die zeitgleich die sanitären An-
lagen nutzen darf, sollte begrenzt werden. 
Die Lüftung in den Duschräumen sollte 
ständig in Betrieb sein, um Dampf abzu-
leiten und Frischluft zuzuführen. Ein Lüf-
tungskonzept für die Duschen muss vor-
liegen. Die Stagnation von Wasser in den 
außer Betrieb genommenen Sanitäranla-
gen ist zu vermeiden. 

l) Generell sind Reinigungskonzepte vor-
zuhalten, die eine adäquate regelmäßige 
Reinigung in Abhängigkeit von der Nut-
zungsfrequenz sicherstellen. Für Gegen-
stände, die von verschiedenen Personen be-
rührt werden oder die besonders häufig 
berührt werden, ist eine erhöhte Reini-
gungsfrequenz vorzusehen. 

m) Soweit keine besonderen rechtlichen 
Regelungen zu Sportkursen bestehen, ist bei 
Trainings/Sportangeboten, die als Kurse mit 
regelmäßigen Terminen abgehalten wer-
den, darauf zu achten, dass die Teilnehmer 
nach Möglichkeit einem festen Kursverband 
zugeordnet bleiben, der möglichst von ei-
nem festen Kursleiter/Trainer betreut wird. 

n) Soweit keine besonderen rechtlichen 
Regelungen über die Gruppengröße beste-
hen, ist diese entsprechend den standort-
spezifischen Gegebenheiten anzupassen, 
ggf. ist die Teilnehmerzahl entsprechend zu 
begrenzen. 

o) Minderjährige Sportler können von ihren 
Erziehungsberechtigten zur Wahrnehmung 
der elterlichen Sorge (Elternrecht) beim 
Sportbetrieb begleitet werden. Dabei sind 
Ansammlungen mehrerer Erziehungsbe-
rechtigter in jedem Fall zu vermeiden; der 
Mindestabstand ist einzuhalten. 

3. Umsetzung der Schutzmaßnahmen: 
Vor Betreten der Sportanlage 

a) Zugangsberechtigte (Sporttreibende, 
Mitarbeiter, Funktionspersonal u. a.) sind 
per Aushang o. Ä. darauf hinzuweisen, dass 
bei Vorliegen von Symptomen einer akuten 
Atemwegserkrankung jeglicher Schwere 
oder von Fieber sowie der unter Nr. 2 
Buchst. a genannten Ausschlusskriterien 
das Betreten der Sportanlage untersagt ist. 
Die Veranstalter und Sportanlagenbetreiber 
sind darüber hinaus aber weder berechtigt 
noch verpflichtet, in diesem Zusammen-
hang eigenständig Gesundheitsdaten der 
Nutzer zu erfassen. Zugangsberechtigte 
von Sportstätten/Sportanlagen (indoor und 
outdoor) sind vorab in geeigneter Weise 
über diese Ausschlusskriterien zu infor-
mieren (z. B. durch Aushang). Sollten Per-
sonen während des Aufenthalts auf der 
Sportanlage Symptome entwickeln, wie z. B. 
Fieber oder Atemwegsbeschwerden, so 

30 Jahre "Abenteuer der besonderen Art"
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haben diese umgehend die Sportanlage 
bzw. Sportstätte zu verlassen bzw. hat eine 
räumliche Absonderung zu erfolgen, bis die 
Person, z. B. ein Kind, abgeholt werden bzw. 
den Heimweg antreten kann. Zum Umgang 
mit plötzlich Erkrankten und Verdachtsfällen 
ist ein Konzept vorzuhalten. 

b) Insbesondere beim Betreten oder/und 
Verlassen von Sportanlagen sind Warte-
schlangen durch geeignete Vorkehrungen 
zu vermeiden. 

c) Um eine Kontaktpersonenermittlung im 
Falle eines nachträglich identifizierten CO-
VID-19-Falles unter Sporttreibenden, Be-
suchern oder Personal zu ermöglichen, ist 
eine Kontaktdatenerfassung gemäß § 2 der 
12. BayIfSMV durchzuführen. 

d) Sportanlagenzugangsberechtigte sind 
über das Abstandsgebot, die Tragepflicht 
einer FFP2-Maske bzw. die Pflicht zum Tra-
gen einer medizinischen Gesichtsmaske im 
Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen Be-
stimmungen und über die Reinigung der 
Hände mit Seife und fließendem Wasser zu 
informieren. 

4. Testungen 

 Testabhängige Angebote können von 
den Besuchern/Gästen/Kunden nur unter 
Vorlage eines Testnachweises wahrgenom-
men werden. Sehen die infektionsschutz-
rechtlichen Regelungen (BayIfSMV) einen 
Testnachweis für die Inanspruchnahme des 
Angebotes vor, sind die entsprechenden 
Vorgaben hinsichtlich der zulässigen Test-
verfahren umzusetzen. Dabei dürfen nur 
zugelassene Produkte zur Anwendung kom-
men, die definierte Standards erfüllen (sie-
he die Informationen des Bundesinstituts für 
Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM). 
Zu möglichen Ausnahmen von etwaigen 
Testpflichten wird auf die jeweils aktuell gül-
tigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben 
verwiesen. Zur Gestaltung und Gültigkeit 
der anerkannten Testnachweise gelten die 
jeweils aktuellen bundes- oder landesrecht-
lichen Vorgaben. 
 Ein Testnachweis kann nach den Be-
stimmungen der COVID-19-Schutzmaß-
nahmen-Ausnahmenverordnung ausge-
stellt werden, wenn dafür zugelassene In-
Vitro-Diagnostika zur Anwendung kom-
men, die zugrundeliegende Testung maxi-
mal 24 Stunden zurückliegt und die Testung 

a) vor Ort unter Aufsicht desjenigen statt-
findet, der der jeweiligen Schutzmaßnahme 
unterworfen ist, 

b) im Rahmen einer betrieblichen Testung 
im Sinne des Arbeitsschutzes durch Per-
sonal, das die dafür erforderliche Ausbil-
dung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, 
erfolgt oder 

c) von einem Leistungserbringer nach § 6 
Abs. 1 der Coronavirus-Testverordnung 
(TestV) vorgenommen oder überwacht wur-
de. 

Organisation: 
– Die Besucher sollten vorab auf geeignete 
Weise (ggf. beispielsweise bei Terminbu-
chung) auf die Notwendigkeit zur Vorlage 
eines Testnachweises oder einer Testung vor 
Ort unter Aufsicht des Betreibers hinge-
wiesen werden. 
– Ein vorgezeigter Testnachweis ist einer 
Plausibilitätskontrolle zu unterziehen, wobei 
der unten erläuterte Mindestinhalt zu be-
rücksichtigen ist. Bei dem Verdacht einer 
Unrichtigkeit bzw. Ungültigkeit des vorge-
legten Testnachweises ist der Einlass zu ver-
wehren, wenn nicht die betroffene Person 
sich einer Vor-Ort-Testung unterzieht. 
– Kann der Besucher keinen Testnachweis 
vorzeigen, ist vor Ort unter Aufsicht des Ver-
anstalters/des Betreibers zu testen; bei 
positivem Selbsttest erfolgt möglichst eine 
gezielte Information der Betroffenen durch 
die Betreiber (Verweis auf Arzt, ggf. not-
wendiges Verhalten wie Vermeidung von 
Kontakten, Rückkehr auf direktem Weg 
nach Hause, Absonderung, Nachholung 
PCR-Test). Diese Testnachweise können 
dann innerhalb von 24 Stunden ab Vor-
nahme der Testung auch für andere An-
gebote genutzt werden. 

Die Testung kann mittels der folgen-
den Testmethoden durchgeführt 
werden: 

– PCR-Tests können insbesondere im Rah-
men der Jedermann-Testungen nach Baye-
rischem Testangebot in lokalen Testzentren 
und bei niedergelassenen Ärzten erfolgen. 
Hierbei wird dann ein Testnachweis durch 
den Leistungserbringer (Satz 6 Buchst. c) 
ausgestellt und vor Wahrnehmung des test-
abhängigen Angebotes vorgezeigt. 

– Antigen-Schnelltests zur professionellen 
Anwendung („Schnelltests") müssen von 
medizinischen Fachkräften oder vergleich-
baren, hierfür geschulten Personen vorge-
nommen oder überwacht werden. Dies ist 
grundsätzlich bei den lokalen Testzentren, 
den Apotheken und den vom öffentlichen 
Gesundheitsdienst beauftragten Teststellen 
möglich, aber auch im Rahmen einer 
betrieblichen Testung im Sinne des Arbeits-
schutzes nach Satz 6 Buchst. b oder am Ort 
des testabhängigen Angebotes, sofern er 
von medizinischen Fachkräften oder ver-
gleichbaren, hierfür geschulten Personen 
vorgenommen wird. Bei positivem Ergebnis 
eines vor Ort von Fachkräften oder ge-
schultem Personal durchgeführten Schnell-
tests darf die Veranstaltung nicht besucht 
werden und es besteht mit der Mitteilung 
des positiven Ergebnisses eine Abson-
derungspflicht (Isolation). Die betreffende 
Person muss sich beim Gesundheitsamt 

Fliesen
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Trockenbau
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melden, welches dann über das weitere 
Vorgehen informiert. Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 
1 IfSG besteht eine Meldepflicht der fest-
stellenden Person hinsichtlich des positiven 
Testergebnisses an das zuständige Gesund-
heitsamt. Um als beauftragte Teststelle zu 
fungieren, müssen sich die Betriebe auf der 
Homepage des StMGP registrieren (Link: 
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus
/massnahmen/#bayerische-teststrategie). 

– Antigen-Schnelltests zur Eigenanwendung 
(„Selbsttests") müssen vor Ort unter Aufsicht 
des Veranstalters/des Betreibers oder einer 
vom Veranstalter/Betreiber beauftragten 
Person durchgeführt oder überwacht wer-
den. Im Schutz- und Hygienekonzept des 
Veranstalters/des Betreibers sind Maß-
nahmen zur Verhinderung von Menschen-
ansammlungen und zur Umsetzung der all-
gemeinen Hygieneregeln vorzusehen. Die 
beauftragte Person muss über entspre-
chende Kenntnisse und Erfahrungen ver-
fügen. Zeigt ein Selbsttest ein positives Er-
gebnis an, ist der betroffenen Person der 
Zutritt zu verweigern. Die betroffene Person 
sollte sich sofort absondern, alle Kontakte 
so weit wie möglich vermeiden und über 
den Hausarzt, das Gesundheitsamt oder 
die Rufnummer 116 117 der Kassenärztli-
chen Vereinigung einen Termin zur PCR-
Testung vereinbaren. 

Ausgestaltung des zu überprüfenden/ 
auszustellenden Testnachweises: 

 Bis zur verbindlichen Vorgabe durch den 
Bund wird es ein bayerisches Formular mit 
empfehlendem Charakter geben. Mindest-
inhalt ist: Name und Anschrift der Teststelle, 
Name, Anschrift und Geburtsdatum der ge-
testeten Person, Name des verwendeten 
Tests, Hersteller des Tests, Art des Tests (PCR-
Test, PCR-Schnelltest oder Antigen-Schnell-
test), Testdatum und Testuhrzeit, Name und 
Vorname der Person, die den Test durchge-
führt bzw. beaufsichtigt hat, Kontext, in dem 
die Testung erfolgt ist (Vor-Ort-Test, be-
triebliche Testung, Testung durch Leistungs-
erbringer im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 1 
TestV), Testergebnis, Datum und Uhrzeit der 
Mitteilung des Testergebnisses, Stempel der 
Teststelle, Unterschrift der verantwortlichen 
Person. 

 Gemäß § 1a der 12. BayIfSMV in 
Verbindung mit den §§ 3 und 7 SchAus-
nahmV sind geimpfte und genesene Perso-
nen vom Erfordernis des Nachweises eines 
negativen Testergebnisses ausgenommen. 
Als geimpft gelten Personen, die vollständig 
gegen COVID-19 mit einem in der Europäi-
schen Union zugelassenen Impfstoff ge-
impft sind, über einen Impfnachweis in 
deutscher, englischer, französischer, italien-
ischer oder spanischer Sprache oder in ei-
nem elektronischen Dokument verfügen 
und bei denen seit der abschließenden 

Impfung mindestens 14 Tage vergangen 
sind. Als genesen gelten Personen, die über 
einen Nachweis hinsichtlich des Vorliegens 
einer vorherigen Infektion mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, 
französischer, italienischer oder spanischer 
Sprache oder in einem elektronischen Do-
kument verfügen, wenn die zugrundelie-
gende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt 
ist und mindestens 28 Tage, höchstens aber 
sechs Monate zurückliegt. Sowohl genesene 
als auch geimpfte Personen dürfen keine 
typischen Symptome einer Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen. 
Bei ihnen darf zudem keine aktuelle Infek-
tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
nachgewiesen sein. 

 Geimpfte bzw. genesene Personen ha-
ben vor der Nutzung eines testabhängigen 
Angebotes einen Impfnachweis bzw. einen 
Genesenennachweis im Sinne der SchAus-
nahmV vorzulegen. 

5. Umsetzung der Schutzmaßnahmen: 
Outdoorsportbetrieb (an der frischen 
Luft) 

 Für den Trainings- und Wettkampfbe-
trieb ist unter Berücksichtigung der all-
gemeinen Auflagen unter den Nrn. 1 bis 3 
ein standort- und sportartspezifisches 
Schutz- und Hygienekonzept zu erstellen, 
sofern dies gemäß BayIfSMV oder einer 
anderen rechtlich verbindlichen Regelung 
vorgeschrieben ist. Das Schutz- und Hygie-
nekonzept ist auf Verlangen der zuständi-
gen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 
Die hierfür jeweils einschlägigen Regelun-
gen und Rahmenkonzepte sind zu be-
achten.

 
6. Umsetzung der Schutzmaßnahmen: 
Indoorsportbetrieb (in geschlossenen 
Räumen) 

 Darunter fallen insbesondere (Vereins-
)Sporthallen, Fitnessstudios, Kletterhallen 
und Tanzstudios. 
 In Ergänzung zu den allgemeinen Auf-
lagen unter den Nrn. 1 bis 3 sind folgende 
Zusatzvoraussetzungen zu beachten: 

a) Es besteht die Notwendigkeit der Er-
stellung eines standort- und sportartspezi-
fischen Schutz- und Hygienekonzepts für 
sämtliche Sportanlagen mit Indoorangebo-
ten (Training, Wettkampf), das auf Verlan-
gen der zuständigen Kreisverwaltungsbe-
hörde vorzulegen ist. Die hierfür jeweils 
einschlägigen Regelungen und Rahmen-
konzepte sind zu beachten. 

b) Das Schutz- und Hygienekonzept hat 
zwingend auch ein Lüftungskonzept zu 
enthalten, das stets einen ausreichenden 
Luftwechsel gewährleistet. Zur Gewährleis-
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tung eines regelmäßigen und aus Sicht des 
Infektionsschutzes ausreichenden Luft-aus-
tausches ist die Lüftungsfrequenz abhän-
gig von der Raumgröße, Personenbele-
gung und Nutzung (z. B. Tätigkeiten mit er-
höhter Aerosolbildung) zu berücksichtigen. 
Sicherzustellen sind die für ein infektions-
schutzgerechtes Lüften notwendigen Luft-
wechselraten. Bei eventuell vorhandenen 
Lüftungsanlagen und raumlufttechnischen 
Anlagen (RLT-Anlagen) ist sicherzustellen, 
dass diese infektionsschutzgerecht betrie-
ben werden. Die optimale Funktionsfä-
higkeit des Lüftungssystems insbesondere 
im Hinblick auf die Zuführung von mög-
lichst 100 Prozent (Außen-)Frischluft wäh-
rend des Betriebs und die Wirksamkeit und 
Pflege von Filteranlagen ist zu gewährleis-
ten. Verwiesen wird auf die diesbezüglichen 
Empfehlungen des Umweltbundesamtes 
(UBA) und der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) in der je-
weils aktuellen Fassung. Ergänzend können 
Luftreinigungsgeräte zum Einsatz kommen. 
Diese ersetzen aber keineswegs das infek-
tionsschutzgerechte Lüften. Die Mitarbeiter 
sind in Bezug auf das Lüftungskonzept zu 
unterweisen. 

c) Bei gruppenbezogenen Sportangeboten 
(Training, Wettkampf) indoor sind entspre-
chend den Empfehlungen der Bundesbe-
hörden ausreichende Lüftungspausen (z. B. 
3 bis 5 Minuten alle 20 Minuten) oder aber 
eine ausreichende kontinuierliche Lüftung, 
z. B. durch raumlufttechnischen Anlagen, zu 
gewährleisten. Dabei ist ein ausreichender 

Frischluftaustausch, der ein infektions-
schutzgerechtes Lüften sicherstellt, zu ge-
währleisten. 

d) Zwischen verschiedenen gruppenbezo-
genen Sportangeboten (Training, Wett-
kampf) ist die Pausengestaltung so zu wäh-
len, dass ein ausreichender Frischluftaus-
tausch stattfinden kann. 

7. Arbeitsschutz für das Personal 

 Der Arbeitgeber hat nach dem Arbeits-
schutzgesetz grundsätzlich die Verpflich-
tung, die Gefahren für die Sicherheit und 
Gesundheit seiner Beschäftigten am Ar-
beitsplatz zu beurteilen (sogenannte Ge-
fährdungsbeurteilung) und Maßnahmen 
hieraus abzuleiten. Im Rahmen der Pande-
mieplanung (Bevölkerungsschutz) hat der 
Arbeitgeber gegebenenfalls weitere Maß-
nahmen zu ermitteln und durchzuführen. 
Dabei sind die Vorgaben des Arbeits-
schutzes und die jeweils aktuellen arbeits-
schutzrechtlichen Regelungen umzusetzen 
(z. B. SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverord-
nung, SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel des 
BMAS). 
 Eine Gefährdungsbeurteilung kann im 
konkreten Fall immer nur vor Ort durch den 
Arbeitgeber mit entsprechender Fachexper-
tise für eine spezielle Tätigkeit erfolgen. 
 Im Bereich des Arbeitsschutzes gilt gene-
rell das TOP-Prinzip, d. h. dass technische 
und organisatorische Maßnahmen vor per-
sönlichen Maßnahmen (z. B. persönliche 

Schutzausrüstung – PSA) ergriffen werden 
müssen. Der Einsatz von PSA muss ab-
hängig von der Gefährdungsbeurteilung 
erfolgen. 
 Die Informationen des Staatsministe-
riums für Familie, Arbeit und Soziales zum 
Mutterschutz im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19 sind 
zu beachten. 
 Informationen für die Mitarbeiter über 
Maßnahmen zur Reduktion des Infektionsri-
sikos sollen durch entsprechende Aushän-
ge und Bekanntmachungen in den Umklei-
den und Sozialräumen bereitgestellt wer-
den. Das Personal muss entsprechend in 
regelmäßigen Abständen zu Risiko, Infek-
tionsquellen und Schutzmaßnahmen (z. B. 
Abstand, Hygiene, Maskentragen) unter-
wiesen werden. 

8. Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 Diese Bekanntmachung tritt am 21. Mai 
2021 in Kraft. Mit Ablauf des 20. Mai 2021 
tritt die Gemeinsame Bekanntmachung der 
Bayerischen Staatsministerien des Innern, 
für Sport und Integration und für Gesund-
heit und Pflege über Corona-Pandemie: 
Rahmenkonzept Sport vom 6. Mai 2021 
(BayMBl. Nr. 309) außer Kraft. 

Karl Michael Scheufele 
Ministerialdirektor 
Dr. Winfried Brechmann 
Ministerialdirektor                                  u

Handball                                                
Weiterer Neuzugang für die Erste: Kreisläufer        
Maxime Chambon-Bergeron – Jugend trainiert wieder

Erste – Verbandsliga

 Die Verbandsliga-Handballer des SC 
Vöhringen dürfen einen Neuzugang be-
grüßen: künftig verstärkt der 21-jährige 
Maxime Chambon-Bergeron die Wieland-
städter. Der 1,87m große Kreisläufer 
stammt aus Landau in der Pfalz und studiert 
im dritten Semester Wirtschaftspsychologie 
an der Hochschule Neu-Ulm. Bereits in der 
E-Jugend begann Maxime mit dem Hand-
ballsport, blieb seinem Heimatverein TV 
Offenbach all die Jahre treu und war zuletzt 
in der dortigen ersten Mannschaft in der 
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar aktiv.

 „Ein Studienfreund hat mir den SCV 
empfohlen. Nach den ersten Gesprächen 
mit Abteilungsleiter Werner Brugger sowie 
den Trainern Johannes Stegmann und 
André Möller war schnell klar, dass es passt 

und ich mich mit der Ausrichtung und den 
Zielen des Vereins identifizieren kann. 
Ähnlich wie Offenbach ist Vöhringen ein 
Klub mit viel Tradition, ich hoffe, dass wir in 
der Verbandsliga eine gute Rolle spielen 
werden. Natürlich wäre es auch schön, 
wenn es auf absehbare Zeit wieder mit der 
Rückkehr in die Württembergliga klappen 
würde“, sagt Maxime.

 Die Vöhringer Verantwortlichen freuen 
sich über die Zusage des jungen Kreis-
läufers: „In den Gesprächen hat Maxime 
einen hervorragenden Eindruck gemacht. 
Smart, intelligent und reflektiert, damit 
passt er prima in unser Team. Beim TV 
Offenbach hat er auf gutklassigem Niveau 
gespielt, so dass er auch sportlich gewiss 
eine Verstärkung darstellen wird.“

Wie schätzt sich der Neuzugang selbst ein?
 „Ich würde mich als recht spielintelli-

genten Kreisläufer charakterisieren. Auch 
meine Schnelligkeit versuche ich stets ge-
winnbringend einzusetzen. In der Abwehr 
habe ich vorrangig auf der Halbposition 
verteidigt.“ 
 Seine neuen Mannschaftskollegen kennt 
Maxime bisher nur aus einer Online-
Teambesprechung, wie alle anderen SCV-
ler brennt der „Neue“ darauf, dass es bald 
wieder „richtig“ los geht: „Hoffentlich dür-
fen wir bald in die Vorbereitung starten, und 
natürlich wünschen wir uns alle, dass wir ab 
Herbst eine „normale“ Saison bestreiten 
dürfen.“

 Abschließend bleibt noch eine Frage zu 
klären – wie verkünden die Verbandsliga-
Hallensprecher denn Torerfolge des Kreis-
läufers richtig? „Schamboh-Berscheroh“ – 
eigentlich ganz einfach. Vielleicht ergibt 
sich ja auch noch ein Spitzname. Bislang 
habe ich keinen“, fügt der Vöhringer Neu-
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Fachpraxis

zugang hinzu. „Probleme“, die sich lösen 
lassen dürften – die ganze rot-weiße Hand-
ballfamilie heißt Maxime Chambon-Berge-
ron herzlich willkommen und wünscht be-
reits jetzt viel Spaß und Erfolg!

Maxime Chambon-Bergeron

Jugend

Trainingsauftakt bei der gemischten 
E-Jugend

 Endlich geht's wieder los… Die Kinder 
der gE-Jugend nutzten das Wetter, um mit 
ihren drei Trainerinnen Sandra, Vicky und 
Mara ins erste Kleingruppen-Training, unter 
den aktuellen Voraussetzungen, zu starten. 
Alle hatten sichtlich Spaß. Laufen, prellen, 
fangen und endlich auch mal wieder auf's 
Tor werfen und das alles zusammen mit den 
Freunden.

 Wenn du auch mal dabei sein möchtest, 
dann komm vorbei und mach mit.

 Die Trainingszeiten aller Jugendmann-
schaften erfährst du bei den Jugendleitern 
Petra und Rainer Staigmüller unter 0171 / 
7839-215.

Wir freuen uns auf dich!
Petra und Rainer Staigmüller                    u
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Fußball                                                
Verbände fordern realitätsnahe und praktikable  
Lösungen für den Freiluft-Mannschaftssport

Die Fußballverbände haben sich mit 
einem Schreiben an die Politik ge-
wandt mit der Forderung, Freiluft-
Mannschaftssport schnell wieder 
möglich zu machen. Im Folgenden  
das Schreiben.

Sehr geehrte Damen und Herren,

 die drei Präsidenten des Badischen, Süd-
badischen und Württembergischen Fuß-
ballverbandes haben sich erneut mit einem 
gemeinsamen persönlichen Schreiben an 
die Politik gewandt. Die Verbände bringen 
darin den Unmut der badenwürttembergi-
schen Fußballvereine über die Vorgaben 
der neuen Corona-Verordnung zum Aus-
druck und fordern realitätsnahe, praktika-
ble Regelungen für den Freiluft-Mann-
schaftssport.

 Die Corona-Verordnung des Landes Ba-
den-Württemberg vom 13. Mai 2021 sieht 
Lockerungen für den Amateur- und Freizeit-
sport vor und definiert – abhängig von der 
Entwicklung des Infektionsgeschehens – 
weitere Öffnungsschritte. Die Fußballver-
bände erkennen ausdrücklich das Bemü-
hen an, den fast 3000 Mitgliedsvereinen in 
Baden-Württemberg eine Rückkehr in den 
Trainingsbetrieb zu ermöglichen.

 

Vorgaben für Ehrenamtliche kaum zu 
überblicken

 Allerdings ist die aktuell gültige Ord-
nungslage und die Vielzahl an teilweise in-
konsistenten oder widersprüchlichen Vor-
gaben nicht mehr zu überblicken, ge-
schweige denn, den Ehrenamtlichen in den 

Vereinen zu vermitteln. Es ist den Verbänden 
und Vereinen faktisch nicht zumutbar, unter 
diesen Rahmenbedingungen auf einer ge-
sicherten rechtlichen Grundlage einen Trai-
ningsbetrieb zu organisieren. Hier sehen 
die Fußballverbände einen erheblichen 
kurzfristigen Handlungsbedarf und appel-
lieren dringend an Ministerin Schopper und 
Minister Lucha zu reagieren.

 Konkret fordern die drei Verbände, dass 
bei stabilen Inzidenzwerten unter 100 ein 
Freiluft-Mannschaftssport weitgehend frei 
von Auflagen ermöglicht wird. Dies ins-
besondere vor dem Hintergrund, dass mitt-
lerweile mehrfach mit wissenschaftlichen 
Studien dargelegt und untermauert wurde, 
dass eine Infektionsgefahr hier weitgehend 
ausgeschlossen werden kann und der ge-
sundheitliche Nutzen des Sporttreibens die 
Risiken bei Weitem überwiegt. Mit Blick auf 
die aktuell sinkenden Infektionszahlen sollte 
alles dafür getan werden, dass Amateur- 
und Freizeitsport mit klar formulierten Rah-
menbedingungen tatsächlich wieder statt-
finden kann.

 In einer gemeinsamen Kampagne unter 
dem Motto “Draußen muss drin sein” for-
dern der DFB, seine Landesverbände sowie 
der DOSB mehr Lockerungen im Sport. 
Begleitet wird die Kampagne durch eine 
Online-Petition, die bereits über 65.000 
Mal unterzeichnet wurde. Weiterhin sind 
alle 1,1 Mio. Mitglieder der Fußballfamilie 
in Baden-Württemberg und darüber hinaus 
aufgerufen, die Forderung der Initiative mit 
ihrer Unterschrift unter

dfb.de/petition
zu unterstützen.

Wir Fußballer suchen Verstärkungen 
für unsere Schiedsrichtergruppe

Welche Anforderungen solltest du erfüllen?
-  Spaß und Interesse am Fußball
-  Mindestens 14 Jahre alt
-  Zuverlässigkeit und Verantwortungsbe-
 wusstsein
-  Teilnahme am Anwärterlehrgang
- Erfolgreiches Bestehen der Anwärter-
 prüfung mit Lauf- und Regeltest
-  Zeit für regelmäßige Spielleitungen 

Gründe Schiedsrichter zu werden:
 Wenn du dich für Fußball interessierst 
und du das Spiel einmal aus einer ganz 
anderen Perspektive betrachten möchtest, 
dann ist das Hobby des Schiedsrichters eine 
spannende Herausforderung.

Du bist kein „kleiner“ Messi oder Ronaldo?
 Macht nichts! Auf diese Weise kannst du 
deinem Sport treu bleiben, bleibst in Be-
wegung und erreichst mit etwas Einsatz und 
Leistungsbereitschaft Spielklassen, die du 

Im Landkreis Neu-Ulm liegen zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses die Inzidenzwerte unter 100. Die Handballer hoffen, das es dabei 
bleibt und sie im Juni wieder mit allen Jugendlichen ins Training starten können.

u
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Leichtathletik                                                
Von der Spitzensprinterin zum Organisations-                   
team der European Championships 2022                                    

Julia Riedl – viele im SC Vöhringen 
und darüber hinaus kennen sie, weil 
sie zusammen mit ihrer Zwillings-
schwester Martina große Erfolge auf 
den Sprintstrecken gefeiert hat. Julia 
ist auch heute noch sehr dem SCV 
verbunden, dort als Leichtathletin 
aktiv und weitaus schneller auf den 
100 und 200 Meter als die meisten.

 Mittlerweile steht bei ihr aber auch der 
Beruf im Vordergrund, weshalb sie das leis-
tungsbezogene Training etwas reduziert hat 
– und der hat genauso mit Spitzensport zu 
tun. Die 28-Jährige ist im Organisations-
team der European Championships 
Munich 2022. Im August 2022 finden 
neun Europameisterschaften zeitgleich über 
elf Tage in München statt. Damit ist das die 
größte Sportveranstaltung dort seit den 
Olympischen Spielen 1972.

 Schon zuvor hatte sich Julia auch be-
ruflich dem Sport verschrieben: „Ich wollte 
unbedingt ins Sportbusiness, denn dort be-
kommt man auch mit wenig Berufserfah-
rung die Möglichkeit sich zu beweisen und 
schon sehr früh viel Verantwortung über-
tragen“, sagt sie. Fast zwei Jahre lang war 
sie beim Basketball-Bundesligisten Ratio-
pharm Ulm beschäftigt, besser gesagt als 
Account-Managerin bei der dortigen BBU 
´01 GmbH und so unter anderem zustän-
dig für die Sponsorenbetreuung und -Ak-

quise. Doch mit dem Stillstand durch 
Corona im Herbst vergangenes Jahr sind 
alle Mitarbeiter in Kurzarbeit gesetzt wor-
den. 

 Daheim sitzen war nicht ihr Ding, sie 
schaute sich um und ist auf die European 
Championships Munich 2022 aufmerksam 
geworden. Sie streckte ihre Fühler nach 
München aus, wohin sie noch Kontakte aus 
ihrer Studienzeit hatte, und wurde schon 
nach kurzer Zeit zu einem Bewerbungs-
gespräch eingeladen. Seit November 2020 
ist sie nun in München und erfährt nun 
hautnah, welchen großen organisato-
rischen Aufwand eine Sportveranstaltung 
wie diese neun zeitgleichen Europa-
meisterschaften schon lange im Vorfeld mit 
sich bringen. Sie selbst ist unter anderem 
mit den Themen Athletenwege, Akkredi-
tierungen, temporäre Aufbauten (z.B. 
Konzeption von Krafträumen, Call Room 
etc.) befasst. Was sich einfach anhört, wird 
komplex, wenn es ins Detail geht. Auch 
Themen wie die Raumplanung im Olympia-
stadion, das Branding an den Sportgeräten 
und mehr gehören zu ihren Aufgaben-
gebieten. 

 „Es macht Spaß, so nah am Sport zu sein, 
einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und 
zu sehen, was da alles dahinter steckt. Das 
sieht man alles als Athlet gar nicht“, spricht 
sie aus eigener Erfahrung als ehemaliges 

Fromm Reisen Vöhringen
Ob individuelle Urlaubsreisen
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Wir beraten Sie gerne.

Telefon: 07306 / 33 999
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rb-voehringen@fromm-reisen.de
Silcherstraße 1 - 89269 Vöhringen

www.fromm-reisen.de

HAUSGERÄTE-
SERVICE

Kundendienst • Reparatur • Verkauf
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Walter Prem GmbH
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www.elektro-prem.de
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Bau GmbH

Mitglied der Deutschen Leichtathletik-
Nationalmannschaft.

 und trainierten nun am Olympiastützpunkt 
der bayerischen Landeshauptstadt, ge-
wohnt haben sie zu der Zeit im Studen-
tenwohnheim im ehemaligen Olympischen 
Dorf. „Es war eine sehr aufregende und 
spannende Zeit“, erzählt Julia. „Ich hatte 
leider viele Verletzungen, habe es aber 
trotzdem geschafft, mit der Staffel Deutsche 
U23-Meisterin zu werden.“ Nach dem 
Bachelor-Studium (BWL) nutzte sie die 
Möglichkeit eines Sportstipendiums in Fort 
Lauderdale in Florida (USA) im Jahr 2017 
bis zum August 2018. Dort machte sie ihren 
Master (MBA) und startete zugleich für das 
Leichtathletik-Team der Universität. „Ich 
wollte immer schon ins Ausland“, freut sie 
sich, dass sie über den Sport dazu die Mög-
lichkeit bekam. Heimweh habe sie nicht 
gehabt. Im Gegenteil habe sie da sehr enge 
Freunde kennen gelernt, zu denen sie 
immer noch Kontakt hält. „Ich war seither 
schon mehrmals in Florida und in Italien, 
eine gute Freundin aus unserer damaligen 
Vierer-WG ist aus Italien“, sagt sie.

 Die Trainingsmethodik in den USA sei 
allerdings nicht mit der in Europa vergleich-
bar, wo auf intensive Belastung auch immer 
wieder Erholungsphasen folgen. „Da gibt 
es keine angezogene Handbremse.“ 
Schließlich haben die Trainer dort ihre 
Stipendiaten nur über einen beschränkten 
Zeitraum, in dem sie den maximalen Erfolg 
heraus holen wollen. Zehnmal pro Woche 
ging es ins Training, in der Früh um 6 Uhr 
das erste Mal. „Allerdings ist die medizi-
nische Versorgung dort sehr gut“, weiß Julia 
Riedl. Es sei eine tolle Erfahrung gewesen, 
aber wohl nicht die richtige Trainingsart für 
ihren Verletzungsanfälligen Körper.

 Nach ihrer Rückkehr schloss sie sich 
wieder dem SC Vöhringen an, wo sie schon 
vor dem USA-Aufenthalt einige Monate als 
Trainerin im SCV-Center gearbeitet hatte. 
Wie schnell sie auch jetzt noch ist, zeigte sie 
bei ihren Wettkämpfen im September 
vergangenen Jahres als Bayerische Meiste-
rin über 200m (24,83 Sekunden) und Platz 
zwei über 100m (12,12), auch die Vereins-
rekorde hält sie auf beiden Strecken. In der 
Staffel war sie gemeinsam mit Svenja 
Pfetsch, Celina Kränzle und Sarah Fackler 
bei der Bayerischen Meisterschaft ebenfalls 
nicht zu schlagen. Das Quartett holte den 
Titel und hält den Vereinsrekord (48,41).

 Jetzt im Orgateam von Munich 2022 
macht sie auch Werbung für die Suche nach 
Volunteers (siehe extra Berichte), die für die 
Großveranstaltung im kommenden Jahr zu 
Tausenden benötigt werden. „Seit den 
Olympischen Spielen 1972 in München 
gab es so ein Multisport-Event in Deutsch-
land nicht mehr. Bei den EC in München 
nächstes Jahr dabei zu sein – ob als Zu-
schauer oder Volunteer – wird sicherlich ei-
ne einzigartige und unvergessliche Erfah-
rung!“ Sportlich hält sie sich in München fit, 
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ist dort aber in keiner Trainingsgruppe. 
„Eugen schreibt ja immer Trainingspläne“, 
sagt sie. Und wenn sie am Wochenende 
zuhause ist und es die Pandemie erlaubt, 
stößt sie dort zur Vöhringer Trainingsgruppe 
hinzu.

Und was macht eigentlich Julias Schwester 
Martina? 
 Martina hat 2018 ihre Karriere im 
Leistungssport beendet. Im gleichen Jahr 
machte sie berufsbegleitend ihren Ab-
schluss im BWL Masterstudium (Schwer-
punkt International Management) und war 
bei einem Baumaschinenhersteller in Mün-
chen tätig, zuletzt als International Marke-
ting Manager. Momentan ist sie in Eltern-
zeit, im August 2019 kam ihr Sohn Viktor 
zur Welt, im Februar dieses Jahres Tochter 
Helena. Das allerdings im Iran, dorthin ist 
Martina mit ihrem Ehemann Ende vergan-
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genen Jahres für drei Jahre ausgewandert. 
Ihr Mann arbeitet in Teheran als Lehrer an 
der Deutschen Botschaftsschule. „Wir leben 
mit unserer kleinen Familie im Moment in 
Teheran und sammeln viele neue Eindrücke 
und Erfahrungen. Die neue Kultur, neue 
Umgebung und neuen Aufgaben machen 
es für uns besonders reizvoll. Wir freuen uns 
aber auch schon auf unseren nächsten 
Besuch im Sommer zuhause, wo wir unsere 
Tochter Familie und Freunden vorstellen 
dürfen“, lässt Martina mitteilen.

Schwäbische Meisterschaften sind 
abgesagt
 Die Schwäbischen Leichtathletik-Meister-
schaften, die am 12. Juni im Vöhringer 
Sportpark hätten stattfinden sollen, mussten 
aufgrund der Pandemie abgesagt werden.

(Werner Gallbronner)
(Werner Gallbronner)                             u

Wielandstraße 4
89269 Vöhringen
Tel.: 07306/8099 Sa geschlossen

Werden Sie Mitglied im

Förderverein des Sportclub 

Vöhringen 1893 e.V.  

Unterstützen Sie durch Ihre Mitgliedschaft 

die Jugendarbeit im SC Vöhringen. 

Weitere Informationen bei Werner Zanker                                               

Telefon: 0 73 06 / 31 629                         

E-Mail: werner.zanker@gmx.de
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Taekwon-Do                                               
25 Jahre Taekwondo im SC Vöhringen –                      
Eine kleine Chronik zum Jubiläum

Die Trainer der Abteilung im SC 
Vöhringen

1996  Gründer der Abteilung Norbert 
Gottner, damals 3. Dan

1998  Unterstützung durch Klaus Gerst-
lauer, damals  Braungurt

2000  Erste Cotrainer aus eigenen 
Reihen: Andreas Ländle und Michael 
Schneider (Blaugurte); Dr. Udo Worschech 
(2. Dan) aus der Sportschule Senden

2002  Michael Gessel, damals 3. Dan 
aus der Sportschule Senden

2004  Anna von Busse (Blaugurt) 

2005  Christian Burkhart, 1. Dan und 
Michael Scharpf (Braungurt) 

2007  David Berlinghof, damals 1. Dan 

2010  Kayahan Dennis, 1. Dan 

2011  Karo Schnippa (Blaugurt) 

2013  Valentin Kaiser (Braungurt) und 
Tom Rafensteiner (1. Dan) 
2015  Martin Möller, damals 1. Dan und 
Armin Schopf (Braungurt) 

2018  Christine Gottner, Jugendtrai-
nerin, damals  2. Dan; Julian Gottner, 
damals 1. Dan

Steckbrief: Von 1996 bis heute 2021
 
Höchststand der Mitgliederzahlen
110  (im Jahr 2008) , aktuell ca. 60 

Prüfungen  55
Events  ca. 20 größere und kleinere 
öffentliche Auftritte, incl. 10 Jahre-
Sportgala im Sportpark mit ca. 400 
Zuschauern, wiederkehrende Demo-
trainings zum Beginn eines jeden Schul-
jahres, Lehrgänge  in SV, Kyusho, Hyong, 
…

Danträger  25, teilweise mit inzwischen 
höheren Graduierungen

Leitung  Norbert Gottner, 6. Dan und 
Michael Gessel, 4. Dan

Menschliche Erfolge Viele aufrichtige, 
fleißige und integre Menschen aller Cou-
leur, die mitten im Leben stehen und bei 
uns Heimat und Werteorientierung finden 
und fanden

Sportliche Erfolge  Bayerische Meister, 
Deutsche Meister und glückliche „Nicht-
Gewinner“ sowie einfach die Gesund-
erhaltung 

Engste Kontakte  Sportschule Lechner in 
Senden, Lehrzentren Traditionelles Taek-
wondo in Eggenfelden, Präsident Groß-
meister Werner Fichtner, VHS München/ 
Pullach Großmeister Jürgen Englerth und 
anhängende Schulen

Pressewart  Aileen Schlecker, 10. Kup
Schriftführer  Christine Gottner, 3. Dan
Homepage  Daniel Fuchs, 1. Dan

1996  Erstes Training in der Uli Wieland Schule 



Traditionelles Taekwondo im SCV – 
Lebensschule nach dem Vorbild der 
alten Meister. Eine kleine Chronik mit 
den wichtigsten Ereignissen. 

1996  Erstes Training in der Uli Wieland 
Schule 

2001  Die ersten Schüler der Abteilung 
bestehen den Braungurt

2002  Taekwon-Do: Erwachsene bestehen 
erste Gürtelprüfung im SC Vöhringen 

2004   Abteilung Taekwondo im SC 
Vöhringen trägt großen Kampfsport-
lehrgang aus

Erste Schüler werden Meister durch Groß-
meister Hans Siegel, Winfried Anders und 
Helmut Lechner

Bruchtest von C. Burkhart    

2004   Abteilung Taekwondo im SC Vöhringen trägt großen Kampfsport-lehrgang aus

Die ersten Danträger Christian und Andi mit AL

2006  10-jähriges Bestehen

Gedicht zum 10-jährigen Bestehen der 
Abteilung Taekwondo im SCV
Benefizgala 18.11.2006

Ihr Freunde des Sports wenngleich Ihr 
seht,
dass unsere Show zu Ende geht
fangt Ihr Taekwondo doch einfach an,
egal ob jung, alt, ob Frau ob Mann
man macht im Leben manch ´nen Krampf
so kämpft mit uns den guten Kampf

Fachpraxis
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Es ist Erziehung, Ertüchtigung, Lebensstil
und bringt für jedes Alter viel
Wir lernen uns hier überwinden,
Geist und Körper oft zu schinden.
So lernen wir uns besser kennen
Techniken koreanisch zu benennen.

Mit Apchaggi, Kihap und Kyek pa
beeindrucken wir Eltern, Oma, Opapa.
Wir wissen schon, es dauert lange,
doch bei Lechners und Gottners ist uns 
nicht bange,
hier sind wir bestens aufgehoben
das Taekwondo, das muss man loben. 

Auch der Respekt liegt uns am Herzen
Nicht auf Kosten von anderen zu 
scherzen.

Großmeister Lechner und ca. 400 Zuschauer und 100 Sportler gratulieren 

Taekwondo ist was, da sind wir uns im 
Klaren 
in jungen und in reiferen Jahren.

Willst du einen guten Lehrer, suche keinen 
bequemen... lautet ein japanisches 
Sprichwort. 

2008  Bayerischer Meisterschaft in 
Eggenfelden

Medaillensegen für die Sportler des SC Vöhringen 
Berlinghof, Martin Nico, Tatjana Focht, Fest Janina

 

Und Vorbereitung im Trainingslager Dinkelscherben 

2008  Treffen verdienter Taekwondoka im 
SC Vöhringen zum Hosinsul 

Jürgen Englerth aus München-Pullach zu 
Gast beim SC Vöhringen: „Das Sport-
angebot im Vöhringer Sportpark ist 
herausragend und selbst eine Stadt wie 
München wäre über eine solche Anlage 
froh“, so Englerth. 

2009  David Berlinghof wird 2. Dan- und 
der SCV bekommt einen Großmeister im 
Taekwondo

2008  Treffen verdienter Taekwondoka im SC Vöhringen zum Hosinsul 



David Berlinghof bei der Prüfung zum 2. 
Dan 

und unsere Mädels mit Dennis auf dem 
Weg zum 1. Dan

Prüfungen und Meisterschaften 
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Robert-Bosch-Straße 17
89269 Vöhringen
Telefon 0 73 06 / 92 44 634
thomas.wollinsky@t-online.de

2011  Taekwondo-Nachwuchs des SC 
Vöhringen erfolgreich auf bayerischer 
Meisterschaft: Hohe Medaillenquote unter-
streicht das hervorragende Ausbildungs-
niveau

2015  Dangrade auch aus der Erwach-
senengruppe, wir werden „6. Dan“

2016  Wir feiern unser 20-jähriges Be-
stehen mit einem Lehrgang gemeinsam  
mit der Sportschule Lechner aus Senden 
und einem festlichen Abendausklang
 
2017  Drei bayerische Meistertitel aus  
dem SC Vöhringen. Das Taekwondoteam 
um Großmeister Gottner war sehr 
erfolgreich beim Bayern Cup in Nieder-
bayern. Reicher Medaillensegen für die 
rennomierte Abteilung: Simone Steinhau-
ser, Victor Kern, Julian Gottner, Valentin 
Kaiser, Lisa Gottner

2018  Selbstverteidigungskurse, 
Trainerworkshop, Training as usual

2020  Auch ein guter Kämpfer kann mal 
verlieren: wir beugen uns (gezwungener-
maßen) dem Corona –Virus, aber online 
läuft´s weiter…. mit Training, Lehrgängen 
und Prüfungsvorbereitung  

(Norbert Gottner)                                 u



Turnen                                                
Trauer um Reinhold Schrapp

 Wir trauern um unseren langjährigen 
Übungsleiter, Freund und Gönner der Ab-
teilung Turnen, Reinhold Schrapp, der kurz 
vor Pfingsten plötzlich und völlig uner-
wartet von uns gegangen ist. Unser Beileid 

gilt ganz besonders seiner Frau Brigitta, 
seinen Kindern und Enkelkindern.

Die Vorstandschaft der Turnabteilung       u

Tischtennis                                                
Planungen für die kommende Saison laufen – 
Trainingsbetrieb soll bald im kleinen Rahmen starten

Auch wenn die Bälle bei uns aktuell 
noch ruhen, laufen im Hintergrund 
schon die Planungen für die neue 
Saison. 

 Durch die lange Corona-Pause werden 
in der nächsten Ligarunde einige unserer 
Spieler in den Herrenspielbetrieb wechseln. 
Da unsere erste Jugend voraussichtlich in 
der neuen Verbandsoberliga antreten wird, 
freuen wir uns über den Neuzugang von 
Marc Schillinger. Der 16-Jährige wird in die 
entstandene Lücke in unserer ersten Jugend 
stoßen und sie im Kampf um den Klassen-
erhalt unterstützen.

 Sobald die Sieben-Tage-Inzidenz im 
Landkreis Neu-Ulm längerfristig unter 100 
fällt, wollen wir außerdem wieder im klei-
nen Rahmen in unseren Trainingsbetrieb 
starten. Dafür planen wir mit einem festen 
Hygienekonzept möglichst vielen Spielern 
den Sport zu ermöglichen. Wer als Neuan-
fänger Interesse am Tischtennis hat, kann 
sich gerne bei unserem Jugendleiter Lothar 
Renz unter

lothar.renz@googlemail.com 
melden.

Marc Schillinger unterstützt die U18 I in der neuen 
Verbandsoberliga

Florian Holley

 Die komplette Übersicht mit weiteren In-
formationen und Aktualisierungen gibt es  
wie immer unter

http://tischtennis.scvoehringen.de/
                                        u

Sonja Rothe
Telefonische Terminvereinbarung:
0177-351 46 51

Hand & Fuß
Fußpflege und 
Wellnessmassage

NEUERÖFFNUNG

Genießen.

Riechen.
Schmecken.

Staibs Spezialitäten.

www.baeckerei-staib.de
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SCV-CENTER Fitness- und Gesundheitsstudio                                                
Der Wiedereröffnung entgegen fiebern –                 
Trainer stellen sich vor

Liebe Mitglieder, 
 
nach sieben langen Monaten ist 
endlich ein Ende in Sicht – bei einem 
stabilen Infektionsgeschehen mit 
konstanter Inzidenzzahl unter 100 
dürfen Fitnessstudios wieder eröffnen. 

 Leider war die Lage im Landkreis Neu-
Ulm zum Zeitpunkt des Redaktionsschlus-
ses, mit anderen Landkreisen verglichen, 
noch etwas ernüchternd, dennoch sind wir 
bereit und fiebern unserer Wiedereröff-
nung entgegen. Stabiles Infektionsgesche-
hen bedeutet, dass die Inzidenz im Land-
kreis Neu-Ulm an fünf Tagen hintereinan-
der unter hundert sein muss, nach erneuten 
zwei bis drei Tagen folgt die Presseinfo des 
Landratsamts, wonach Fitnessstudios im 
Landkreis öffnen dürfen. 
 Konkret heißt das, dass eine Wieder-
eröffnung erst nach sieben bis acht Tagen, 
nachdem die Inzidenz unter 100 gesunken 
ist, erfolgen darf. Wann und wie es wieder 
losgeht, könnt ihr unserer Homepage SCV-
Center.de entnehmen. Wir freuen uns auf 
ein baldiges Wiedersehen mit euch im SCV-
CENTER!

 Wir möchten Euch auch in diesem Monat 
erneut ein paar unserer Trainer vorstellen. 

Bis bald, 
 
Euer SCV-CENTER Trainerteam 
 
 

Name: Daniel Emmerz

Alter: 34 Jahre

Ich bin im SCV-CENTER seit: 2016

Funktion im SCV-CENTER: Indoor 
Cycling Instructor

Lieblingsportart: Natürlich Radfahren

Sonstige Interessen: Zeit mit meinen 
zwei Mädels verbringen, zusammen 
verreisen, kochen, joggen

Ich bin im SCV-CENTER der: jüngste 
Cycling-Instructor
 

 
Name:  Sabrina Barensteiner

Alter:  19

Ich bin  im  SCV-CENTER seit:  Januar 
2020

Funktion im SCV-CENTER:  Trainerin auf 
der Fläche 

Lieblingsübung:  Laufband, Pull, 
Beinpresse 

Lieblingssportart: Fitness im 
allgemeinem 

Sonstige Interessen:  Urlaub, mit 
Freunden was  unternehmen

Ich bin in SCV-CENTER die: (mittlerweile 
nicht mehr ganz so) neue Trainerin 
 

 

Name: Sebastian Konrad 

Alter: 28

Ich bin im SCV-CENTER seit: 2017

Funktion im SCV-CENTER: Kurs- und 
Flächentrainer

Lieblingsübung: Squats, auf der 
Flachbank mit den Armen

Lieblingssportart: American Football 

Sonstige Interessen: Snowboarden, 
Angeln 

Ich bin im SCV-CENTER der: 
Hausmeister                                       u
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Tennis                                                          
Vereinsspielplan Sommer 2021

Lotto Bosch im Kaufland
Industriestr. 37 • 89269 Vöhringen

- Postfiliale    - Zeitschriften                     

Eine große Auswahl an E-Zigaretten und Zubehör 

finden Sie in unserem Geschäft „illerdampf“, 

Industriestraße 24 zwischen TEDi und AWG.

- Guthabenkarten vieler Anbieter    - Briefmarken
- Reinigungsannahme                     - Buchbestellung 

TABAK • PRESSE • LOTTO
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Springmäuse                                 
Übungsleiterin Renate Kenzle feiert                              
ihren 70. Geburtstag

Eine kleine Überraschung hatten die 
Springmäuse für Renate Kenzle parat. 
Die langjährige Übungsleiterin feierte 
jüngst ihren 70. Geburtstag.

 Seit 2001 ist Renate Übungsleiterin bei 
den Springmäusen und erfreut uns mit ihrer 
Gymnastik. Mit Ganzkörper- und Kondi-
tionstraining sowie mit Gleichgewichts-
übungen hält sie uns nun schon 20 Jahre fit. 
Dabei ist ihre eigene Fitness für uns bei-
spielhaft. Darüber hinaus engagiert sie sich 
bei den Springmäusen in vielfältiger Weise. 
Sie gehört dem Springmausgremium an, 
hat uns jedes Jahr mit ihren Gedichten und 
Geschichten an unseren Weihnachtsfeiern 
unterhalten und ist während der jährlichen 
Sportparkfeste mit Eifer im Kuchenstand ak-
tiv, den die Springmäuse immer am Freitag 
betreiben. Wir Springmäuse wünschen uns: 
Renate bleib uns noch möglichst lange als 
Übungsleiterin und in deiner Funktion als 
Gremiumsmitglied erhalten.
 Das Gremiumsteam Dietmar Jähn, 
Gudrun Scholler, Hanne Grieser, Manfred 
Rohrer und Walter Thill haben Renate an 
ihrem Geburtstag besucht, um sie mit ei-
nem Geschenk der Springmäuse zu über-
raschen. Die Geste soll ihr zeigen, dass wir 
sie auch in dem monatelangen Corona-
Lockdown nicht vergessen haben und ihr für 
ihren unermüdlichen Einsatz danken. Über 
die Blumen und den Spezialitätenkorb hat 
sich Renate sehr gefreut, was ihrem Strahlen 
im Gesicht anzusehen war. Sie bedankt sich 
bei allen Springmäusen und hofft auf noch 

lange währende Gesundheit und Fitness, 
auch wegen der Freude in der Gemein-
schaft bei der Gymnastik. 
 Wir alle hoffen, dass auch im Landkreis 
Neu-Ulm die Inzidenzen bald soweit sinken 
und die Springmäuse wieder dienstags und 
freitags zur gewohnten Zeit ihre Gymnastik 
und den anschließenden Lauftreff aus-
führen können. Über Lockerungen im Ve-
reinssport und die damit verbundenen 
Auflagen wird uns Dietmar per Email sofort 
informieren. Unsere Übungsleiter(innen) 
stehen schon in den Startlöchern und freuen 
sich auf Euch, wenn es endlich wieder 
losgeht.

Ein schöner Strauß für die Jubilarin

Die Geschenke für die Jubilarin

(Walter Thill)                                          u

Die Jubilarin empfängt die Gratulanten



Die nächste Ausgabe erscheint
am 3. Juli 2021

                Verteilerstellen: 
             in und bei allen Sportstätten - im Sportpark, in der SCV-Geschäftsstelle, in der Turnhalle Uli-Wielandschule,                                                       

in der Turnhalle Grundschule Nord, im Rathaus, bei der Sparkasse, bei der VR-Bank, bei der Post/Fa. Prem, 
bei AXA-Versicherungen, im REWE-Markt in Vöhringen

Wannengasse 17
89269 Vöhringen
Telefon: 0177 84 73 210
www.werne-kosmetik.de

KS
89257 Illertissen • Ulmer Straße 28
Tel. (07303) 2099 • Fax (07303) 5368
www.ks-styling.de • ks-styling@t-online.de

Kawasaki Vertragshändler

Raumausstattung
 oachim Kirsch J

Tel. 0172-8001723

Auf der Spöck 4 · 89257 Illertissen
Telefon 0 73 03 / 92 91 32




